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der ungebildetste Deutschschweizer
bewußt, daß er die sogenannte
Schriftsprache lernen mußte, um
amtliche Verlautbarungen, Zeitungen
und vor allem die beliebten Illustrierten

lesen und verstehen zu können.
Aber wer wenig oder nichts von guter
Literatur hält, dem fällt es oft schwer,
sich auf einem ihm eher fremden
Sprachgelände zu bewegen.
Zwar schreibt er, wenn er einmal zur
Feder greifen muß, in der Regel
hochdeutsch weil er nämlich mit der Dia-
lektorthografie noch größere
Schwierigkeiten hätte als mit der Schriftsprache.

Aber mündlich? Da muß schon
etwas Besonderes passieren, bis er
sich zur Hochsprache zwingt, z. B.
wenn er nach Deutschland oder
Österreich fahren muß. Und doch
sollte sich jeder Deutschschweizer
dazu durchringen, sein in der Schule
gelerntes Hochdeutsch zu pflegen
und es immer dort, wo es angezeigt
ist, zu sprechen. Dieser Fall ist,
wie von Einsichtigen schon hundertmal

gefordert, immer dann gegeben,

wenn man mit einem Romand oder
Confederato spricht aus Rücksichtnahme

auf den Gesprächspartner, der
ja in der Schule nicht Schweizer-,
sondern Hochdeutsch gelernt hat. Und
gegen die überschwappende
Mundartwelle in Fernsehen und Radio sollten

die für diese Medien Verantwortlichen
endlich feste Dämme errichten.

So richtig es ist, mit dem sogenannten
Mann von der Straße vor dem Mikrofon

Mundart zu sprechen, nämlich um
ihm allfällige Hemmungen zu
nehmen, so falsch ist es, dies mit gebildeten

Leuten zu tun. Die genannten
Medien streben naturgemäß nach
möglichst hohen Einschaltquoten. Da
wäre es doch sinnvoll, durch
konsequenten Gebrauch der Hochsprache
in allen einigermaßen anspruchsvollen

Sendungen zusätzlich möglichst
viele anderssprachige Eidgenossen
als Hörer bzw. Zuschauer hinzuzuge-
winnen und so mitzuhelfen, den leidigen

Röstigraben ein bißchen
zuzuschütten, die Gotthardbarriere etwas
abzubauen Peter Geiser

Wort und Antwort

Auf/aufs Eis legen
(Vgl. Heft 1, Seite 32, 2. Spalte)

Tatsächlich, im Bd. 2, im Bd. 11 und
im Universalwörterbuch des Dudens,
im Wahrig und im «Lexikon der
deutschen Sprache» (Ullstein) steht
ausschließlich die Form «...auf Eis
legen» «für später zurückstellen,
verschieben, vorläufig nicht weiter
bearbeiten». Nur in Mackensens «Wörterbuch

der deutschen Sprache», auch in
der neuesten, 12. Auflage von 1991,
steht «etwas auf(s) Eis legen». So ist
einzig an dieser Stelle die m. W. in
der Schweiz üblichere Form
berücksichtigt. («Beobachter», 1993, Nr. 5,
S. 17: «Das Projekt... legte der Kanton

kurzerhand aufs Eis. » Ist es nicht
unlogisch, daß man jemanden «aufs

Eis führt (überlistet)», daß wir
aber «etwas auf Eis legen» (Duden,
Stilwörterb. 3. Aufl., 1938)? Analoge
Formen bildhafter Wendungen: «ins
Gras beißen», «für einen durchs Feuer
gehen». Die Form «aufs Eis legen»
gehörte m. E. in den DT-Bd. 22 «Wie
sagt man in der Schweiz?».
Ein weiteres Beispiel einer Redewendung,

die in der Schweiz kaum
bekannt sein dürfte: «etwas ans Bein
binden» (etwas drangeben, einbüßen,
verschmerzen, verloren geben). So in
allen obenerwähnten Wörterbüchern.
In der Schweiz kennt man als
Redewendung gleicher Bedeutung: «etwas
ans Bein streichen». («Beobachter»,
1993, Nr. 6, S. 39: «Sie müssen sich
Ihre Guthaben ans Bein streichen. .»)

J. Klaus
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